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Ein Bundesgesetz iiber die Heimarbeit
Von Peter Flisch

Wenn man bisher die Lehre vertreten hat, das Wirtschaftsleben
und die Wohlfahrt eines Staates beruhen auf der Arbeit seines Volkes
und hinge nicht in erster Linie von der Hoéhe seines Nationalver-
mogens, sondern von der Produktionskraft der menschlichen Arbeit
ab, so kénnte man heute zur Ansicht kommen, daBl die Arbeitskraft
des Menschen iiberfliissig geworden und an ihre Stelle die Maschine
getreten sei. Wie weit sind wir entfernt von der Zeit, wo Wilhelm
Tells Ausspruch noch Giiltigkeit hatte: Die Axt im Hause erspart den
Zimmermann. Wer unter uns erinnert sich noch der Zeit, wo die
Mutter Hanf und Flachs site, an den langen Winterabenden Werg
und Wolle spann und wob, die Leinwand im hohen Winterschnee
bleichte, Spitzen und Einsdtze hikelte fiir die selbstgemachte Wéasche
und die Bettiicher, auf die sie ihre Kinder zum Schlafe legte; wo sie
aus der Wolle der eigenen Schafe Striimpfe strickte und dem Vater
das Kleid der »grauen Puren« selbst verfertigte? Das war wohl
etwas vom Besten der guten alten Zeit, kunstgewerbliche Arbeit, in
die Seele und Geist hineingewoben worden ist.

Wenn auch diese Arbeitsweise nie ganz ausgegangen ist und jetzt
wieder mehr Sinn und Verstindnis findet und von verschiedenen
Seitenr eine kriaftige Forderung erfahrt, so liegt das Merkmal unserer
Zeit doch in der ungeahnten Ausdehnung der Arbeitsteilung, wo die
Mitwirkung von Hilfskridften notwendig ist und das Erzeugnis der
Arbeit auf einem Arbeitsverhidltnis zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer beruht. Die Zahl derjenigen, welche im Dienste anderer
arbeiten, hat gegeniiber friihern Zeiten riesig zugenommen. Sie hat
sich vermehrt in dem Mafle, in dem die Konzentration der Betriebe
und des Kapitals erfolgt ist, hervorgerufen durch die groBe wirt-
schaftliche Revolution gegen Ende des 18. Jahrhunderts, als die Fabrik-
glocke erténte und die Maschine ihren grandiosen Siegeszug entfaltete.
Das wird uns besonders klar, wenn wir die Frage iiberdenken, was
heute nicht mit der Maschine gemacht wird. Die Arbeit im Dienste
anderer ist fiir den groBten Teil unserer Bevélkerung zur Grundlage
ihrer wirtschaftlichen Existenz gewcrden. Dadurch hat das Arsbeits-
verhiltnis eine gewaltige volkswirtschaftliche Bedeutung erhalten, und
man sollte glauben, daBl ihm der moderne Staat auch eine dement-
sprechende Aufmerksamkeit geschenkt hidtte. Das trifft aber nicht zu,
auf keinen Fall in bezug auf die Regelung des Arbeitsverhiltnisses
bei der Heimarbeit. Bisherige Versuche dieser Art sind gescheitert an
der notwendigen Einsicht und am Widerstand des Volkes,

Bisherige Bestrebungen zum Schutze der Heimarbeit.

Am 21. Mérz 1920 hat das Schweizervolk das ven den eidgen?s-
sischen Riten am 27, Juni 1919 einstimmig angenommene Bundes-
gesetz betreffend die Ordnung des Arbeitsverhidltnisses mit 256 401
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Nein gegen 254 455 Ja, also mit einer Zufallsmehrheit von nur 1946
Stimmen verworfen. Wire das Gesetz angenommen worden, so hitte
in bezug aut die Heimarbeit folgende Regelung gegolten:

a) Das Eidgendssische Arbeitsamt, welches durch das Gesetz ins
Leben gerufen werden sollte, hidtte unter anderem die Aufgabe
erhalten, die Arbeitsverhiltnisse in der Heimarbeit zu erfor-
schen;

b) die eidgendssischen Lohnausschiisse und die eidgenéssische
Lohnkommission hédtten als »Lohnstellen« fiir die Heimarbeit
Mindestléhne festsetzen konnen;

c) der Bundesrat hitte die Kompetenz erhalten, auf Antrag der
Lohnstellen und nach Anhérung der beteiligten Beruisverbinde
Gesamtarbeitsvertrige fiir die Heimarbeit allgemeinverbindlich
zu erkliren und unabdingbare Normalarbeitsveririge aufzu-
stellen, wenn ein unverkennbares Bediirinis vorlag;

d) fiir Erwerbsgruppen ohne Lohnausschiisse hitte die Allgemein-
verbindlichkeitserklirung auch ohne Anirag geschehen kiénnen;

e) die Bundesversammlung hitte die Kompetenz erhalten, den
Lohnstellen die Festsetzung nicht nur von Mindestldhnen, son-
dern von Léhnen {iberhaupt zu iibertragen;

f) die Lohnstellen hédtten die Einhaltung der festgesetzten Arbeits-
bedingungen {iberwacht.

Die Annahme dieser Gesetzesvorlage hitte einen bedeutenden sozialen
Fortschritt bedeutet, im Interesse der Heimarbeiter, sowohl als auch
der Heimindustrie iiberhaupt. Man darf das heute feststellen, nach-
dem man Distanz von der damaligen Zeit erhalten und die Ent-
wicklung der Verhiltnisse seither erlebt hat. Die Erwartung der
Gegner der Vorlage, die Heimindustrie ohne gesetzliche Regelung
besser férdern zu konnen, hat sich nicht erfiillt. Im Gegenteil, die
Zahl der Heimarbeiter ist nicht nur von 39344 im Jahre 1920 um
13 479 gesunken auf 25865 im Jahre 1930, sondern es ist auch nicht
gelungen, ohne gesetzliche Bestimmungen die Verhiltnisse zu mei-
stern, so dal} die wildeste Konkurrenz zur Zersetzung mancher Zweige
der Heimindustrie gefiihrt hat, selbst wenn man beriicksichtigt, daB
besonders in der Exportindustrie auch andere Momente zum Nieder-
gang beigetragen haben,

Seither ist zur Verbesserung der Lage der Heimarbeiter so gut wie
nichts getan worden, obwohl weiteste Kreise unseres Volkes, fithrende
Leute unserer politischen Parteien, wirtschaftliche und humanitire
Vereinigungen des Landes die klare Erkenntnis besitzen, daB hier in
unserm sozialen Leben Verhiltnisse bestehen, die einer Verbesserung
rufen, und man weif}, daBl den Heimarbeitern nur mit Hilfe der Sozial-
gesetzgebung des Staates geholfen werden kann, Das im Jahre 1919
vorgesehene eidgendssische Arbeitsamt ist zwar inzwischen, wenn
auch auf einer andern Grundlage, geschaffen worden. Es wire aber
zweckdienlicher gewesen, wenn es von Anfang an auf einen andern
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Boden gestellt und mit bestimmten Aufgaben und Kompetenzen aus-
gestattet worden wire.

Die gegenwdrtige Lage in der Heimindustrie.

Es ist bereits erwahnt worden, dall die Zahl der Heimarbeiter seit
"~ dem Jahre 1920 stark zuriickgegangen ist. Wenn im iibrigen die wirt-
schaftlichen und sozialen Verhiltnisse in der Heimindustrie sich ge-
bessert hitten, so wire der Riickgang weniger zu bedauern. Das ist
aber nicht der Fall, so daB3 in den letzten Jahren zahlreiche Eingaben
an die Bundesstellen erfolgt sind, die die Ergreifung behordlicher
MaBnahmen anregten. Wir erwdhnen die Eingaben der Volkswirt-
schaftsdirektionen der Kantone St. Gallen und Ziirich, diejenigen der
fiinf schweizerischen Frauenverbiande, der Schweizerischen Gemein-
niitzigen Gesellschaft, des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes und
die verschiedenen Postulate der Bundesversammlung. Ein deutliches,
wenn im allgemeinen auch sehr diisteres Bild {iber die derzeitige Lage
vieler Heimarbeiter geben die Berichte der eidgendéssischen Fabrik-
direktoren, die im Zusammenhang mit der Fabrikkontrolle oder in Er-
fiilllung besonderer Auftrige des Eidgendssischen Volkswirtschafts-
departements verfallt worden sind. Wir geben "nachstehend -einige
Stellen aus diesen Berichten im Wortlaut wieder:

»Die Ausbreitung der Heimarbeit (die in einzelnen Industriezweigen
erfolgt ist) hat sich vielfach ausgewirkt in einer Verscharfung des
Preis- und Lohndruckes, wie er auf dem gesamten Gebiete der Wirt-
schaft sich zeigt, und sie hat Erscheinungen gezeitigt, die vom sozialen
und volkswirtschaftlichen Standpunkt aus zu schweren Bedenken An-
laB geben miissen. Viele Arbeitgeber, die ihre Betriebe nach reelen
Grundsédtzen zu fithren bestrebt sind, haben die Fabrikation gewisser
Artikel aufgeben miissen, da sie gegeniiber den durch die Heimarbeit
heruntergedriickten Preisen nicht mehr konkurrieren kénnen. Andere
sahen sich unter dem Zwang der Verhiltnisse genotigt, selber zu Mit-
teln der Ausgabe der Heimarbeit zu greifen, um sich auf dem Markte
zu behaupten. In zahlreichen Fillen geschah dies auf Kosten der Be-
schiaftigungsméglichkeit der Arbeiterschaft der Betriebe selbst, und
Personalentlassungen und Lohnreduktionen waren die Folge. Durch
eine solche Umstellung von der fabrikmafligen Fabrikation auf die
Herstellung der Artikel in Heimarbeit helfen aber diese Unternehmen
mit zur Verschirfung der Konkurrenzverhiltnisse in den betreffenden
Industriezweigen und zur Erschwerung der Existenzfihigkeit zahl-
reicher Betriebe, deren Inhaber mit dem Einsatz ihrer ganzen Kraft
Preise und Lohne, nicht zuletzt aber auch die Qualitdt der Artikel
auf angemessener Hohe zu erhalten bestrebt sind. Der Betriebe, die
sich durch einen solchen Konkurrenzkampf in ihrer Existenz bedroht
sehen, sind nicht wenige.

Die durch Einblick in die Verhiltnisse zahlreicher Heimarbeiter
und durch direkte Aussprache mit ihnen gewonnenen Eindriicke be-
stitigen im allgemeinen den in einzelnen Industriezweigen herrschen-
den bittern Preis- und Lohnkampf, der noch geférdert wird durch
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das iiberaus groBe Angebot an Arbeitskriaften in der Heimarbeit. Diese
Eindriicke lassen auch die Wirkung des letzteren auf die direkt Be-
teiligten, die Heimarbeiter selbst, namentlich weibliche Personen, er-
kennen. Oft bieten sich erschiitternde Bilder dar, die Auswirkungen
dieses Kampfes sind auf deren Lebensweise und Gesundheit.

Unter den Arbeitsbedingungen, denen die Heimarbeit unterliegt,
ist von besonderer Bedeutung die Gestaltung der L6hne, die selten eine
allgemein festgelegte, meist eine einseitig der Willkiir des Arbeit-
gebers vorbehaltene ist. Soweit es sich um industrielle Heimarbeit
handelt, liegen die Lohne in der Regel weit unter den in den Betrieben
selbst iiblichen. Vorwiegend handelt es sich um Stiickléhne, die meist
so angesetzt sind, daB es lingerer Arbeitsdauer bedarf, um einen eini-
germallen befriedigenden Verdienst zu erreichen. Neben einwand-
freien sind leider die Fille nicht selten, wo diese bei aller Anstrengung
ein bescheidener, wenn nicht gar ein sehr diirftiger bleibt, so, wenn die
Lohnansétze derart niedrig angesetzt werden, dal}, auf die Arbeits-
stunde gerechnet, Léhne von wenider als 20 Rappen und bei ausge-
dehnter Arbeitsdauer, Tagesverdienste von weniger als 2 Franken er-
reicht werden, wie zum Beispiel in der Ausschneiderei, der Hand-
stickerei, der Hemden- und Schiirzenfabrikation, der Herstellung von
Ueberkleidern und teilweise auch in der Kettenstickerei. Es mégen
hier einige Beispiele von Lohnangeboten angefiihrt werden: Fiir das
Néhen von Berufsschiirzen, das etwa 1 Stunden beansprucht, wur-
den 20 bis 25 Rappen bezahlt; fiir das Ndhen von Zierschiirzen, wozu
etwa % Stunden bené&tigt werden: 14 Rappen pro Stiick; fiir das Kon-
fektionieren einer Ueberhose, wozu mit einer durchschnittlichen Ar-
beitsdauer von {iber einer Stunde zu rechnen ist: 20 Rappen und einer
Ueberbluse, die 1% bis 2 Stunden Arbeitszeit bené&tigt, 27 Rappen
usw. Die Tatsache, daB selbst zu sclch schlechten Bedingungen Ar-
beitsauftrige angenommen werden, zeigt, wie dringend nétig Heimarbeit
fiir viele Frauen ist. Leider wird aber gerade dieser Umstand von
vielen Arbeitgebern zu einem starken Lohndruck ausgeniitzt.«

Wie viel Not und Elend kommt in diesen Zahlen zum Ausdruck!
Ist solche Heimarbeit nicht Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft
in unerhorter Weise, namentlich, wenn man bedenkt, daBl es sich oft
um den einzigen Verdienst Tausender von Frauen handelt?

Wo der Lohn ordentlich wire, nimmt haufig der Arbeitsvermittler
zu viel weg. Es soll vorkommen, dall der Zwischenmeister, Fergger,
pro Stiick Fr. 5.50 bezieht, den Arbeiterinnen aber nur Fr. 2.— bis
Fr. 2.50 bezahlt. Sehr verschieden ict die Belastung des Heimarbeiters
mit den Kosten fiir benétigte Materialien, wie Faden, Nadeln, Pack-
materialien usw., Hier kommen nicht selten Ungehérigkeiten und Mi3-
briuche vor. Ein ganz schlimmes Kapitel ist das Abzugswesen, nament-
lich in der Konfektionsindustrie, wo fiir »schlechte Arbeit« oder fiir
»verspiatete Ablieferung« Abziige bis zu 50 Prozent vorkommen sollen.
Bei Differenzen und Reklamationen iiber Lohnzahlungen setzen sich
die Heimarbeiter der Gefahr aus, keine weitere Arbeit mehr zugeteilt
zu erhalten.
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Es ist begreiflich, daB bei diesen Zustinden die Arbeitszeit eine
sehr lange ist und allzu hdufig noch Nachtstunden der miihsamen und
schlechtbezahlten Arbeit geopfert werden miissen, um das Nétige zum
Leben zu verdienen. Ganz schlimme Verhiltnisse treten da ein, wo
auch Kinder zu unpassender und langer Arbeit herangezogen werden
miissen, wie seinerzeit die Herren Pfarrer Frey in St. Peterzell und
Ph. Zinsli in Walzenhausen in ihren Arbeiten iiber die Beschiftigung
schulpitlichtiger Kinder in der Hausindustrie darlegten. Wer erinnert
sich da nicht des Gedichtes von Thomas Scherr, des Reformators des
ziircherischen und deutschschweizerischen Schulwesens aus der Re-
generationszeit, itber das Maschinenkind:

Doch bin ich ja ein armes Kind, mull ins Maschinenhaus!

Und bis die Abendglocke tont, darf nimmer ich hinaus.

Und dann auch bin ich noch nicht frei, soll in die Schule gehn;
Mit mattem Aug' und miidem Leib: was soll ich da verstehn?
Soll lesen noch von Seligkeit, von einem guten Gott:

Es treibt mit dem Maschinenkind, die Menschenliebe Spott.

Die Gesetzgebung hat diesen {iblen Zustinden fiir die Fabrikkinder
ein Ende bereitet. Wie viel leichter sollte es ein, auch fiir die Kinder
der Heimarbeiter bessere Tage zu schaffen, wo das notwendig ist!

Der neue Entwurf.

So ist es nicht mehr zu frith, wenn der Bundesrat mit Botschaft
vom 8, Juli 1938 den eidgenéssischen Riten einen Entwurf zu einem
Bundesgesetz iiber die Heimarbeit vorlegt, Durch die Aufnahme des
Art. 34ter in die Bundesverfassung sind im Jahre 1908 die verfassungs-
méfigen Grundlagen hierzu geschaffen worden, soweit nicht schon
die friihern Bestimmungen, die den ErlaB der Fabrikgesetzgebung er-
mdglichten, geniigten. Wenn wir im folgenden die wesentlichen Merk-
male der Vorlage kurz besprechen, so ist gleich vorwegzunehmen,
dafl das Gesetz nicht nur allein zum Schutze der Heimarbeiter er-
lassen wird, sondern dem Interesse der gesamten Heimindustrie dienen
soll.

Die Eigenart und Besonderheit der Heimarbeit liegt darin, daB
Arbeit von Unternehmern ausgegeben und von den Arbeitern dahkeim
ausgefiihrt wird und sie dafiir den Lohn, meistens Stiicklohn erhalten.
Die Arbeit wird hiufig durch sogenannte Fergger vermittelt.

Im ersten Abschnitt sind die Begriffe Arbeitgeber, Arbeitsvermitt-
ler (Fergger) und Arbeiter umschrieben und im zweiten die Vor-
schriften iiber die Arbeitsausgabe und -riickgabe und die allgemeinen
Bestimmungen der Lohnzahlungen festgesetzt. Der Arbeitgeber hat
dem Heimarbeiter vorgéngig der Ausgabe der Arbeit die Vertrags-
und Arbeitsbedingungen bekanntzugeben. Dem Heimarbeiter sind Art
und Umifang des Auftrages mit EinschluB der Angaben iiber die Ent-
I6hnung sowie iiber die Entschidigung fiir die zu beschaffenden Ma-
terialien und Zutaten schriftlich mitzuteilen. Die Ausgabe und Ab-
nahme von Arbeit an Sonn- und Feiertagen ist untersagt, sie soll im
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iibrigen in der Zeit zwischen morgens 6 Uhr bis abends 8 Uhr erfolgen.
Der Lohn soll bei der Ablieferung der Ware oder in regelmifligen
Zahltagsperioden entrichtet werden. Die Abrechnungen sind aufzu-
bewahren. Der wichtigste Teil der Vorlage besteht in den Vorschrif-
ten iiber die Entléhnung. Wenn Léhne und Entgelt in der Heimarbeit
eines Erwerbszweiges auBlergewohnlich niedrig sind und ihre wirksame
Regelung durch die beteiligten Kreise selbst nicht méglich wird, kann
der Bundesrat, unter Wahrung des Gesamtinteresses und nach An-
hérung der zustdndigen Fachkommissionen Lohnfestsetzungen vorneh-
men, er kann

a) durch Verordnung Mindestlohne festsetzen,

b) bestehende Gesamtarbeitsvertrige und Lohntarife nach Begut-
achtung durch Sachverstdndige fiir alle Angehdrigen der betreffenden
Erwerbsgruppen zur allgemein verbindlichen Regelung erkliren. Da-
bei kann sich die Lohnfestsetzung auch auf die Entschidigung fiir
Material und Zutaten und auf das Entgelt der Fergger beziehen. Die
Verhiltnisse der verschiedenen Landesgegenden sind zu beriicksichti-
gen. Soweit es zur Erreichung eines wirksamen Lohnschutzes not-
wendig ist, kann der Bundesrat auch Lohnfestsetzungen auf andere Be-
triebe des gleichen Erwerbszweiges ausdehnen, sofern diese unter
wirtschaftlich ahnlichen Bedingungen wie Heimarbeiter tatig sind und
mit solchen in Konkurrenz treten. Zu diesem Zwecke werden fiir Er-
werbszweige, in denen in erheblichem Umfange Heimarbeit vergeben
wird, vom Bundesrate Fachkommissionen eingesetzt, in denen die
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gleichen Teilen sowie die Behérden
vertreten sind. Diese Fachkommissionen haben sich mit den Arbeits-
und Lohnverhéltnissen in der Heimarbeit ihres Erwerbszweiges zu be-
fassen und unterbreiten dem zustindigen eidgenossischen Departe-
ment ihre Antridge. Die weitern Abschnitte ordnen den Vollzug des
Gesetzes.

Von der nationalridtlichen Kommission sind dann noch folgende
Postulate angenommen worden:

1. Der Bundesrat wird eingeladen, die Frage zu priifen, ob und
inwieweit die Vergebung von Heimarbeit ins Ausland beschrankt
werden kann.

2. Der Bundesrat wird ersucht, die Bestrebungen zu férdern, die
auf die Erhaltung des Arbeitsvolumens in der Heimarbeit hin-
zielen. Insbesondere ist eine Zusammenarbeit von Arbeitgebern
und Arbeitnehmern der Heimarbeit mit der KAuferschaft, bei-
spielsweise nach dem Label-System, anzustreben.

Die Vorlage geht also nicht so weit wie diejenige vom Jahre 1919
und hat bei den Beratungen in der nationalridtlichen Kommission noch
eine gewisse Abschwiachung erfahren. Im iibrigen ist die Kommission
einstimmig fiir eine gesetzliche Regelung der Heimarbeit. Sie hat sich
aber vom Gedanken leiten lassen, Widerstinde, die der Vorlage ge-
fahrlich werden kénnten, auszumerzen. Wenn gesagt wird, man sei
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vielleicht gar zu &ngstlich gewesen, so ist darauf hinzuweisen, daB
den Interessen der Heimarbeiter besser gedient ist, einer bescheidenen
Vorlage zum Durchbruch zu verhelfen, als einer bessern Vorlage das
Grab zu schaufeln. Gewil3, manches wire noch zu wiinschen, so nament-
lich schiitzende Bestimmungen iiber die Kinderarbeit, {iber die Ent-
schidigung von Nacht- und Scnntagsarbeit, Ansetzung von Ferien-
tagen bei lingerer Arbeitsdauer und anderes mehr. Die Hauptsache
ist aber, daB} iiberhaupt eine gesetzliche Regelung der vielfach unhalt-
baren Zustinde kommt.

Gegner und Freunde der Vorlage.

Man kann bei uns leider nichts unternehmen, ohne nicht zum
vornherein mit einer Gegnerschaft rechnen zu miissen. Selbst wenn
etwas noch so gut und notwendig ist, gibt es immer Leute, die Kritik
zu iiben haben und etwas anderes moéchten. Das trifft auch zu bei der
vorliegenden Gesetzesvorlage iiber die Heimarbeit. Es sind der
nationalrdtlichen Kommission verschiedene Eingaben dieser Art zu-
gekommen, Die heftigste Kritik kam vom Kaufméinnischen Direi-
torium in St. Gallen, sie war derart, dafl sie allgemein als duBerst
riickstindig bezeichnet worden ist. Wir mdéchten uns mit diesen
Kreisen nicht in eine Polemik einlassen, miissen aber doch auf einige
Gedanken ihrer Stellungnahme eintreten. Aus der Erwdgung heraus,
dafl bisherige Versuche einer gesetzlichen Regelung der Arbeitsver-
hiltnisse in der Heimarbeit gescheitert seien, wird die Vorlage ent-
schieden abgelehnt. Gegen die Regelung der Lohnverhiltnisse in den
fiir das Inland arbeitenden Industrien sei zwar nichts einzuwenden,
aber dort, wo aus wirtschaftspolitischen und sozialpolitischen Er-
wégungen eine allgemeine Regelung infolge der besonders geschich-
teten Produktionsverhiltnisse als gefihrlich bezeichnet werden miisse,
sollte eine gegenseitige direkte Verstindigung zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer nicht verbaut werden. »Verstindigung nicht ver-
bauen.« Wo ist diese Verstindigung? Wenn als Beispiel auf das
Stichpreisabkommen in der Stickerei verwiesen werden wollte, so ist
zu sagen, daf3 dieses in den letzten Jahren sehr liickenhaft war, bei
richtigem Funktionieren aber auch nach Annahme des Gesetzes weiter
bestehen konnte, denn es ist ja vorgesehen, dafl nur da eingeschritten
wird, wo eine wirksame Regelung durch die beteiligten Arbeitgeber
und Arbeitnehmer selbst nicht zustande kommt.

Oder ist die »direkte Verstindigung« etwa so gemeint, dall ein
ungeheurer Druck auf die Heimarbeiter ausgeiibt und die zum Teil
schandbare Ausbeutung wie bisher weiter betrieben werden kénne? Die
Eingabe vertritt nimlich die Auffassung, daB der Standpunkt, der
Starkere habe fiir den Schwicheren einzustehen, als Irrtum der Sozial-
politik der Nachkriegszeit bezeichnet werden miisse. Man will aber
doch soziales Verstindnis zeigen und findet, das Gesetz miisse abge-
lehnt werden, weil bei der Einschrinkung der Arbeitsausgabe schwi-
chere Arbeitskriafte keinen Verdienst mehr hitten und brotlos wiirden.
Als ob jetzt Arbeiterinnen mit einem Stundenlohn von 20 und weniger
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Rappen nicht auch als »brotlos« bezeichnet werden miiiten. Und das
Gesetz bezweckt gar keine Einschrinkung der Heimarbeit, Geradezu
als Verhohnung der Arbeiterschaft mul die allgemein gefaBte Be-
merkung bezeichnet werden, der Grund der tiefen Léhne liege beim
Arbeitnehmer selbst.

Auffallend ist auch, dal3 die VerfassungsmiBigkeit bestritten wird.
Man mochte also hinter das Fabrikgesetz vom Jahre 1877 und hinter
die Bundesverfassung vom Jahre 1874 zuriickgehen. Wenn die Ver-
fassungsméBigkeit zum ErlaBl der Fabrikgesetzgebung vorhanden war,
wie viel eher sollte sie denn nicht vorhanden sein zur Regelung der
Heimarbeitsverhiltnisse? Die schwierige Lage der Stickereiindustrie
ist nicht zu bestreiten, man muBl alles Verstindnis dafiir haben, und
wird auch nach der Annahme des Gesetzes auf die dort herrschende
Lage nach Méglichkeit und soweit es angebracht ist, Riicksicht nehmen.
Statt aber der Uhrenindustrie vorzuwerfen, sie habe mit Hilfe des
Bundes eine berufsstindische Ordnung eingefiihrt, wire vielleicht wert-
voller, aus der dort erfclgten Sanierung etwas zu lernen. Dort wire
nicht zuletzt der Schliissel zur Selbsthilfe zu finden.

Der gerecht denkende und handelnde Arbeitgeber hat vom Gesetz
nichts zu befiirchten. Es wird ihm nur Vorteile bringen zu seinem
Schutze und zum Schutze seines Industriezweiges. Weniger gut weg-
kommen werden diejenigen, denen jedes Geschift recht ist und die
damit eine Gefahr sind fiir die Industrie iiberhaupt und deren Zerfall
herbeifiihren, soweit dies nicht schon geschehen ist.

Das wird von seiten vieler Arbeitgeber immer mehr eingesehen
und zugegeben, sc dal} sie zu Freunden des Gesetzes geworden sind.
Sie werden, wenn nétig, den Kampf gemeinsam mit der Arbeiterschaft
zugunsten der Vorlage fithren. Zu den Freunden einer gesetzlichen
Regelung der Heimarbeit zdhlen auch die fiihrenden Persénlichkeiten,
die eine gute Heimarbeit [érdern méchten, die Zentralstelle des Schwei-
zerischen Verbandes fiir Heimarbeit, und vor allem auch, was uns
ganz besonders freut, das Heimatwerk des Herrn Dr. E. Laur in Ziirich.
In der letzten Nummer der Zeitschrift »Heimatwerk«, dieser pracht-
vollen Blitter fiir Volkskunst und Handwerk, ist die schlechte Seite
der Heimarbeit, die wir bekimpfen, ebenfalls gegeilelt worden. Die
Abhandlung schlieft mit den Sidtzen: »Moégen Behorden und Volk
der neuen Ordnung der Heimarbeit zustimmen. Ein dunkler Fleck
auf der sozialen Ehre unseres Landes wird damit endlich aufgehellt.«

Wir diirfen annehmen, daBl die eidgenossischen Rite der Vorlage
zustimmen. Dann darf man hoffen, das Referendum werde diesmal
keine Aussicht auf Erfolg haben. Sollte es aber zu einer Volksabstim-
mung kommen, so miillten alle Freunde des Volkes zusammenstehen
zum Schutze der Schwachen, denn die Heimarbeiter sind wirklich die
Kleinen und Bedriangten unseres Volkes. Sie konnen sich selbst nicht
zusammenschlieBen, sich nicht wehren. Dazu reicht ihre Kraft nicht.
Sie wohnen meist zerstreut in den Dachkammern unserer Stidte oder
auf den abgelegenen Gehoften unseres Landes. Sie warten auf unsere
Hilfe, wir wollen sie nicht enttiuschen. Jeder wird, wenn es nétig sein
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sollte, gerne und freudig bereit sein, sich kraftig dafiir einzusetzen,
daBB die Worte der Offenbarung hier erfiillt werden: Ich will dir ab-
wischen die Trénen auf deinen Augen.

Der iranzosische Gewerkschaitskongrefl
in Nantes

Von***

1. Von Toulouse nach Nantes.

Im Mairz 1936 war in Toulouse die Einheit zwischen dem freige-
werkschaftlichen und dem kommunistischen Gewerkschaftsverband
zustande gekommen., Die Einigung war damals nicht ohne Schwierig-
keiten, aber schlieBlich doch vollstindig hergestellt worden, weil die
Kommunisten zu jeder Konzession bereit gewesen waren. Im Mittel-
punkt der Statutendiskussion hatte die Frage gestanden, wie die Un-
abhingigkeit der gewerkschaftlichen von der politischen Bewegung
zu sichern sei, Hier standen die starken syndikalistischen Traditionen
der iranzosischen Gewerkschaftsbewegung den Grundsitzen der
Kommunistischen Internationale gegeniiber, die ein Uebergreifen der
Kommunistischen Partei, also einer politischen Organisation, auf die
Gewerkschaftsbewegung vorsehen. Schlielich hatten aber auch die
Kommunisten die Grundsitze der 30 Jahre zuvor auf dem KongreB
von Amiens beschlossenen Charte angenommen:

»Jedes Gewerkschaftsmitglied hat die volle Freiheit auBerhalb
des beruflichen Verbandes an allen Kdmpfen teilzunehmen, die
seinen politischen und philosophischen Auffassungen entsprechen.
Jedoch wird von ihm verlangt, daBl er nicht innerhalb der Ge-
werkschaften die Meinungen vertritt, fiir die er auBerhalb eintritt.«

Die statutengemidfle Festlegung dieser Autonomie geschah in Tou-
louse in der Weise, dall bestimmt wurde, kein Vorstandsmitglied der
CGT. diirfe irgendein politisches Mandat innehaben. Da die CGT.
traditionell den einzelnen Berufsverbinden die griéBte Freiheit 14Bt,
war die Ausdehnung einer solchen Bestimmung auf die leitenden
Funktionire dieser Verbande nicht mdglich; hierdurch entstanden in
der Folge die grifiten Schwierigkeiten.

Wenige Monate nach dem Einigungskongrel kam es zu den
Massenstreiks vom Juni, die der Gewerkschaftsbewegung einen bisher
niemals erreichten Aufschwung gaben.' Es gab Verbdnde, die ihre
Mitgliederzahl verzwanzigfachten, Industriezweige, in denen man bis-
her noch unbedeutende Gewerkschaften gezihlt hatte, waren plétzlich
bis zu 90 Prozent organisiert, die Zunahme in den wichtigen Industrie-
stidten, wie Paris und Lyon, war besonders stark. Es waren nicht nur
die neuen, groBen Hoffnungen, die die Volksfrontbewegung erweckt

1 Vgl. unsern Aufsatz in Nr. 12, August 1936, dieser Zeitschrift.
126



	Ein Bundesgesetz über die Heimatarbeit

